
Leistungsstipendien 2024/25 – Informationsblatt 
 
 

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Punkte: 
 

1. Ende der Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2025 
Bitte um Verständnis, dass eine Verlängerung der Bewerbungsfrist nicht möglich ist. 

 

2. Die Unterlagen dürfen ausschließlich auf eine der folgenden Arten eingereicht werden: 
• Persönlich während der Sprechzeiten bei der zuständigen Sachbearbeiterin 
• Per Post an die zuständige Sachbearbeiterin 
• Außerhalb der Sprechzeiten kann ein Kuvert mit den vollständigen und 

unterschriebenen Unterlagen in den weißen Postkasten links am 
Haupteingang des NLW-Fakultätsbüros eingeworfen werden. 

 

3. NEU - Zuständige Sachbearbeiterinnen für das Leistungsstipendium: 
 

➢ Zuständige Sachbearbeiterin für Leistungsstipendien der Studien- 
richtungen: Psychologie und Doktoratsstudien an der NLW-Fakultät 

➢ Frau Mag. Sandra Reiter, BA  
 

➢ Zuständige Sachbearbeiterin für Leistungsstipendien der Studien-
richtungen: Medizinische Biologie, Ecology and Evolution, Molekulare 
Biowissenschaften, Geographie, Geologie, Sport- und Bewegungswissenschaften, 
Ingenieur- und Werkstoffwissenschaften, Materialien und Nachhaltigkeit, Chemie 
und Physik der Materialien 

➢ Frau Nicoletta Di Stolfo 
 
 

✓ Adresse für postalische Übersendungen:  
NLW-Fakultätsbüro/Prüfungsreferat, Hellbrunner Straße 34, 5020 Salzburg 

 

4. Bitte füllen Sie das Formblatt ausschließlich digital (am Computer) aus. Handschriftlich 

ausgefüllte Formulare werden nicht akzeptiert. 

 

5. Wichtig für die Auszahlung: Die im Antrag angegebene Adresse muss Ihrem 

Hauptwohnsitz entsprechen. 

 

6. Bitte überprüfen Sie vor Abgabe der Unterlagen nochmals die von Ihnen angeführten 
Bankdaten. 

 

7. Bei den folgenden Studienrichtungen werden die Leistungsnachträge von auswärtig 
abgelegten Prüfungen, die im Curriculum verankert sind, selbstverständlich 
berücksichtigt, sofern die auswärtigen Leistungen im Leistungszeitraum absolviert 
wurden – falls erforderlich bzw. auf dem Studienerfolgsnachweis (ohne 
Anerkennungen) nicht ersichtlich, reichen Sie in diesen Fällen bitte zusätzlich einen 
Studienerfolgsnachweis (mit Anerkennungen) ein:  
 

• Bachelorstudium Molekulare Biowissenschaften 
• Masterstudium Molecular Biology 
• JD Bachelorstudium Ingenieurwissenschaften 
• JD Masterstudium Science and Technology of Materials 

 



8. Achtung -> Bachelorstudium Biologie u. Med. Biology: die ECTS-Punkte der 
Bachelorarbeit scheinen im Studienerfolgsnachweis (ohne Anerkennungen) nicht auf, 
werden jedoch bei der Berechnung der ECTS-Punkte für das Leistungsstipendium 
berücksichtigt (sofern das Beurteilungsdatum im entsprechenden Leistungszeitraum 
liegt); bitte um zusätzl. Vorlage des Studienerfolgsnachweises (mit Anerkennungen)  
 

9. Anerkannte ÖH-Tätigkeiten (wie z. B. in der STV), die im Bereich der freien 
Wahlfächer angerechnet wurden, werden bei der Vergabe des Leistungsstipendiums 
nicht berücksichtigt. 
 

10. Masterstudium Psychologie – Variante b) -> bitte reichen Sie sowohl den 
Studienerfolgsnachweis OHNE Anerkennungen als auch den 
Studienerfolgsnachweis MIT Anerkennungen ein, da auf letzterem auch die 
Masterarbeit aufscheint 

 

11. Die Verständigung über eine Zu- oder Absage zum Leistungsstipendium erfolgt 
voraussichtlich Mitte bis Ende Dezember 2025 schriftlich per E-Mail. Wir bitten um 
Verständnis, dass von Rückfragen zum Bearbeitungsstand abzusehen ist, da diese den 
Ablauf unnötig verzögern. 
 

12. Fragen und Unklarheiten:  
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte sehr gerne per E-Mail an: 
Nicoletta.DiStolfo@plus.ac.at oder Sandra.Reiter@plus.ac.at  
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